
Erklån¡ng zu den bundeswelt wlrtsalnen Stadlonverboten

Saison 2o,221 2o,23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,Tochtergesellschaft') J,..8Ç..Lp.hp.mpJiy.e..L9jp.alg..-S.pj.e.l:

þ.e.trieþsgese!lsshafi.mþ..tl.flV.em.e.dp.s.V.e.re.ins./.C.er.9..e.ç.e.4çcl¡.e.-41.

im Folgenden,TeilnehmeÉ genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen liber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die beider Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentirmer / aufgrund des Vertrages vom :!.Q*..M.äE

29.1-6!..?.5,..F.e.þ.ruar..?Q22.1.D..A!p.m-.V.p.f.¡agS.Aþ.S.p.ålr$.$J mit dem Stadioneigent{imer lnha-
ber des Hausrechts im Stadion .tsrgnq:.P.!a.c.h.e.:S!A.C.io..n.(N.Amç..dp.5.5.!pdip.nç../-dpf.-P.!AE:

en!eg.e.).

Soltte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenveitige PlaEanlagen nuEen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten VorausseEungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der $tadionverbols-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venreisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpfiichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschrånkung.

K Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sottfe er sich jedoch geändeft haben oder sollten $ie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielf haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u ng d e s H a u srechtsb e re ich s a n sich erh eit@,D F B. de)

Martin Mieth (Untercchrift & Sfempel Teilnehmer)Leipzig, 25.02.2022

.,þ--l_ Å[^r\
l1l2l
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(Ort, Datum)

fungs-
Alexander Voigt & FunffiÍon einer vertrv

berechtigten

ç")

r;Qffiäç:ïi'ffiH
04289 Lejpzig
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luOrv'-'
Erklärung zu den bundesweit wirksamen $tad

$aison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F.ef!inef.Ath!e!!!S.KLUþ..Q2.9,V..

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt,,Stad ionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl

in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .............mit
dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion PqSlSladlgn..Heflin.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
ñchtlinien ein auch ftir seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames

Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-

forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

2

3

5

l1l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Unterschriften der vertretungsberechti4en Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszug):

Berlin, OL.O3.2022 Berlin, 0L.03.2022

Ort, Datum Ort, Datum

Han, Ebubekir Erdogan, Furkan

Name, ame (in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

Àlhlctik Kltrb 07 c V

Lehrlcr Str' 59

D-10557 BeÍliil

Berlincl

Tel.;030/45 02 4401
Stempel:

l212t



NOFV

28. Feb, 2l?2

Erklärung zu den bundesweit wirksamen

Saison 2022 I 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").HF.Ç..8y[.?.{119..e...Y,,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom ({91.!..qf!¡19

.¡.*.9.piçllggç.þ.ç;.eg.e.n) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadi-
o n !.m..9. p.9 rtj_o. rsm..F.ç.r! ! n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

3.

4.

l1l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsregisterauszug):

Berlin, 22.02.2022 Berlin, 22.02.2022

Ort, Datum Ort, Datum

Uhlig, Norbert Radicke, Sven

Name, Vorname (in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

ul/ illhr
Unterschrift

Stempel:

I Unterschrift

l212l



Erklärung

NOFV

den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Salson 20221 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft) ES..Ç..Çhp.mj.eleipzig.e,V-.,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsríchtlinien

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verþindlich, Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1!,9.4.2914.
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion Altfed:KUnzp..-.
.-s.pq!:tB.arK.

Sollte der Teilnehmer daruberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag, mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermåchtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

3

4

5.

l1l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geåndert hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsreeisterauszuc):

Leipzis, den L2 '0?"?2 Leipzis a.n 22.O7 -ZZ

Ort, Datum Ort, Datum

/
Name, in Druckschrift) Name, (in Druckschrift)

/ lLrr
rift Unteéchrift

BSG Chemie Leipzig e.V.
Am Sporipark 2

04179 Leipz¡g
Tel.l 0341 - 35510696
Fax:0341 - 35540698
Mail: info@chemie-leiPzig.de ffi

Stempel:

l2l2l
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadi

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .Çhçmnj.?..e..f.F..Ç..e..V,./..Çh.e.m.nitaef
F.Ç.Eußþ..aJ!.Çmþ.u,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbincilich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 15.04.2019
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion:.An.d.e..f.Ç.elleft9tf.aß.ç.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffende,n
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der i,r den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

3.

4

5

l1l2l



N Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsregisterauszug):

Chemnitz, 22.02.2022 Chemnitz, 22.02.2022

Ort, Datum Ort, Daturn

POLSTER, ROMY RÜMMLER, SIEGFRIED

Name, Vorname (in Druckschrift) Name, Vorname Druckschrift)

/ c-r

Unterschrift Unterschrift

w
ChemniÞer Fussballclub e.V.

Gellertstr.2S
CIg130 Chemnitz

Tel.: (0371) 243531-10
Mall : info@chemnitzerfc.deStempel:

1212l



NOFV
Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stad

Saison 20221 2023
L

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F.Ç..Çatl..Z.Cig.g..J.ç.na.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .0.J,.0.9,?.0.?9
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.E_fnS!:Aþþe..-.$p..o..ftf.eld.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡veisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

1

2

3.

4

5

l1l2l



Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions lichen
rt hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszus):

Jena, 10.02.2022 Jena, 10.02.2022

Ort, Datum Ort, Datum

r Berka, Klaus Balan, Sidney

Vorname (in Druckschrift) Name, ame (in Druckschrift)

U rift

FC Garl Z;cltstcna e.V.
Rol¡nd.Ducke-Weq 1 ' 07743lena
Îcl. 03641 -765 1õ0'tax 765 1f0

Stempel:

12121



| ö. Feb, ieA
Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stad

Saison 20221 2023

Der Verein I EQ.Fnç-rg!e-Ççt!þ..u-ç.-e..V,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behand lung von Stadionverboten (im Folgenden insge-

samt ionverbotsrichtl inien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl

in formeller als auch in mateiielleiHinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das

lift insbesondere .r"h fur die pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

ei ngerichtete Zentralstelle.

1 Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 91'p.7.'?Q11.

r¡t o"t stadioneigentümer lnha6er des Hausrechts im stadion 
"9'La'd'iq'n'd'e"l:'F"reun'd':

eçhafi:.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit ðem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-

t"n t.æ"n, so dass er in diesen falbn ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-

é", ¿ãi ã. Ligá und ðer ¿. Spietklassenebene auf der Grundlage der Sta.dionverbots-

ä"ñtt¡n¡en eiñ auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames

Stadionverbot aussprechen und/odei reduzieren, aussetzen, aufheben können' Die er-

forderlichen Vollmathten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden

Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien

iestgelegten Vorausåetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-

rich¡inien erteiltes Stadionverbot Stiafãntrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen'

2

3.

4.

5 Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.

l1l2l



Xf Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
f 

"r vói¡ãñi n¡cñt geandert hat. (sottte er sich jedogh ggänd?r.t haben oder sollten Sie

zuletzt n¡cnt ¡n deá ersten vier Spietktassen gesprblf haben, bitten wir um ieweílige Zu-

send ung des Hausre chtsbereîch s an s!øfu|re!!@ÞEæ)

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszug):

Cottbus, 25.OL.2O22 Cottbus, 25.0t.2022

Ort, Datum Ort, Datum

LEMKE, SEBASTIAN RIDZKOWSKI, HAGEN

Name, Vornam Dru

Unte rift

) Name, ckschrift)

U

. .|:
. .. i..9:-:a,; i..1 .,.a.:t.,.'t- ¡r.,

:. l; ì'jir'.,..t:,::'i r,.¿....,.i l.ì ì-a..:i.t):¡!:',':i:1..;,t: 
I'ii. t",i:.'. I l'! ,.ir.l, i.¡

:r::.r:(ì:ì: .: ì. tl / ,r:;,_,r)lj j.1

Stempel

12l2l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stad

Saison 2022 I 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")
FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

FC Rot-Weiß Erturt e.V. /

DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
,,Stad ionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralven¡valtung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom
30.10.2020 mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
Steioe rw al d stad i on Eiu rt.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die
erforderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien fest-
gelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot auszu-
sprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

3

4

5

l1l2l



x Hiermit dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions
am hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsreeisterauszue):

Ort, m Ort, Datum

I bnl4ara/, L<g/þar
Name, Vorname (in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

a-

\'\,,I

Unterschrift

VoÌker ¡¡o¡''l'¡r''!!

Unterschrift

REli'* ;ii'\l'iJ'i & I(OLLEC:N

Rechtsa¡iwäi:: u.'rl ! n:olvenzv; ;l'rl I ; c r CmbH

Andreasstraßc i7 b'c' C'lÛJ4 Erfurt
rol to?61ì 41 03 û9 30 , Fax: 43 t]3 g! 3q

ftç;¡lr ':;.,''"

Stempel: ¡ls liì::(ti."iil'. '

l2l2l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadi

Saison 20221 2023

NOFV
n

1

2.

Der Verein FC Viktoria 1889 Berlin,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .............mi1
dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.S.tad!gn..L.j.Ch.tp..f.eldç,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

5.

l1l2l



X Hiermit bestätigen wit dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions
am nicht hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszusl:

Berlin, 2O.O2.2O22

Ort, Datum Ort, Datum

Brüggemann, Ulrich

Name, Vorname (in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

L
Unterschrift

FCVIKTORIA 1889 BERLIN e. V.
KRAHMERSTRASSE 15

12207 BERLIN
030/754448980

INFO@VIKTORIA,BERLIN
wwtrv.vlrroRn.BERL|N

Stempel:

12l2l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").Çlç.if.-s.WA.ld.e..f.EÇ.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtli nien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom -...., mit dem
Stad ionei gentü mer I nhaber des H ausrechts i m Stad ion .VqlKS.ç.tadien,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

3

4

5

l1l2l



,{ Hiermit bestätigen wir, dass sich-der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am VorJahr nicht geändert hat. (Sollfe er sìch jedoch geändert haben oder sollten 9ie
zuletzt nicht ín den ersten víer Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechfsôe¡eictrs an sicherheit@DFB.de)

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsregilterauszusl:

G reifswa ld, 02.03.2022 Greifswald, 02.03.2022

Ort, Datum Ort, Datum

Gutmann, Daniel Jaap, Heiko

Name, Vorname (in Druckschrift) Name, (in Druckschrift)

Untersch Unterschrlft

Greifswalder
KG

Stempel:
1749

t2l2l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stad

Saison 20221 2023

Der Verein Hertha BSC e.V

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages aus dem Jahr 1994
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im ,,Stadion auf dem Wurfplatz"

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

I

2

3.

4

5

l1l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Unterschriften der vertretungsberechti4en Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszug):

Berfin, 20.O2.2O22 Berlin, 20.O2.2O22

Ort, Datum Ort, Datum

Gegenbauer, Werner Manske, Thorsten

Name, (in Druckschrift) Name, ame (in Druckschrift)

Unte Untersch

Stempel:

l2l2l



2 8, Feb. 2rî12

1

Erklåirung zu den bundesweit wirksamen

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .S.V..tsaþç!S.þefg..0..?..1{V.am.ç...d.e.ç

V.ç.re!ns./.d.ç.r..9.ç.s.e.!!ç.ç!nfl ,,

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinie

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wírksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fúr die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 14-.1.1.,2Q-02-

IQA!.tJm...Vç$.r.ag.s.Aþ..€.q/?/.rJ.ç.sJ mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
stadion Kar!:-l--reþ.K.nç.cht:S..tadiqn.Llúam.e.d.es.S..ta.d.i-o.nç./..d.ç.r.P..letz.an!N9).-

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflíchtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

3.

5

l1 l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions
am nicht hat.

Unterschriften der vertretungsberechti$en Personen (lt. aktuellem Vereinsregisterauszusl:

Potsdam, L4.OL.2O22 Potsdam, L4,0L.2022

Ort, Datum Ort, Datum

) Laars, Björn Höntze, Thoralf

(in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

Stempel:

eab9

(oo

l212l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionve

Saison 2o.221 2o.23

NOFV

1

Der Verein SV Lichtenberg {.7_.9..},,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrt¡cklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 24.09.2013
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .HQW_9__Q_.E Afena
,,f ,1.qn ç.:Z g g c h Kell,.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venryeisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

3.

4

5.

l1 l2l



X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

U ntersch riften der vertretu ngsberechtigten Personen llt- aktuellem Verei nsreeistera uszusl :

Berlin, L8.02.2O22 Berfin, t8.02.2022

Ort, Datum Ort, Datum

Dr. Prüfer, Andreas Plötz, Benjamin

Name, Vo (in Druckschrift) Name, Vorname (in rift)

(
Unterschrift

Stempel:

U

l212l



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionve

Saison 20221 2o.23

/,

NOFV
íi. i,.,'il :

1

D e r Ve re i n .T.çnnj.ç..Bp.rU SS.ia. .Bç f ! ! n. e,y-,

im Folgenden,,Teilnehmer" genahnt, anerkennt ausdrucklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer mit dem Stadioneigentümer lnhaber des
HausrechtsimStadion.t¡{.o.¡¡.t¡-s..e..¡.9!.4.d jgn.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag, mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

3.

4

5.

l1 l2l



I Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions
am ndert hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterausztlg):

?r itìv\ , 2c,, oà . ÀoAA Bnrti^. âo.og.. Èoaè-
Ort, Datum O'rt, Datum

/ -) Brombosch, Günter Friede, Steffen

N (in Druckschrift) 'Name, Vorname (in Druckschrift)

K".&
Untersch

Stempel:

Unterschrift

ì,

el stielht,t¡etd{otc)ht (elai¿1it{,i[dít! lhr:;,lþ¡¿n ræt¡ti sX,¡lll,rant t:)ife,

stct ¡ ril u t îp | õlct :; I i i l:,u tl (.¡ r@c li i i:J ¡t¡ t t<òiiçJ h s .i;¡ n t

iin çjtq¡¡¡
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

I

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') y9.ç.AI=I-.ç.-L-!.EL{.1ç..K.-E.e,V*

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen Liber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 91,9.3.,2p.21.
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion -S__tadiqn_-a-Uf_dem__WUf-:
p.J-a.tu.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gèsellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡veisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

5

l1l2l



tr Hiermit bestätigen Wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions
am r nicht hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsreqisterauszus):

Berlin, 27.02.2022 Berlin, 27.02.2022

Ort, Datum Ort, Datum

,-) Gottschalk, St9ffen I l.Vorsitzender Lange, Rainer | 2.Vorsitzender

Name, Vorname (in r¡ft) Name, Vorname (in Druckschrift)

tu
Unterschrift

s.u.
Ater Schönofelder Weg20

Stempel:

,_)

::tr:ii¡i lll:i:;lt;tdl:tii,i li¡i.:,¡lil.:)lt¡l !:11;il::)¡ ,t:¡t;jlj'ti::l¡¡i l.

.'.'t¡li¡il,',tii lr¡l{cii¡i,i ilt¡i í,ji:J''r, i::i ¡r:iri:',', t 1,,'it::tr ,\",i,t:¡t:ilt;íi:: I i;,1 i ii i :: t t¡ t tïl i i i" ¡ i¡ it)ii.î,::tir i /Ì j rnlír l.ril)i t,, I Í | i i¡ i :; i i¡I:,

l212l



1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stad

Saison 20221 20.23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") ZtC Meuselwitz €.V.,

Geschwister-Scholl-Straße 1la, 04610 Meuselwitz,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtli

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom

11,9.?.,?992,...2_U.[-elet..g.e..ênd.e.ft...?.m. ..22,12-.2.9.L{, Inhaber des Hausrechts im Stadion
þ.J.u.e..chjp-Ar.e.na..F.[nsl:Çr.uþ.ç.:S..tr:eß.e.,..Q.4Q:1.Q.M.e..v.ç.ç.l.wi!2.

Sollte der Teilnehmer daruberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

3.

4

5

25, Feb, 2922

l1 l2l
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ñ Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions lichen
am ahr nicht hat.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen (lt. aktuellem Vereinsresisterauszus):

M euse lwit z, L8.O2.2022 M eu se lwit z, L8.O2.2O22

Ort, Datum Ort, Datum

Wolf, Hubert Pinder, Holm

Name, Vorname (in Druckschrift) Name, Vorname (in Druckschrift)

. , ,.1 ¡tigU;::.:^ß:,¡i i .i ,l"T

Stempel:

C ;s;cir u'i:itc¡'- Ii,. i,,-r,' - ti ¡ ....,:;r.r i L r
t46l0 i'4,rriti irvitz
1' 11f,; n (.tllit ::,1t¡ J .-,it 2i.;0

U

r¡; i sf bl ì ¡,iixp l.¿vei í¡ þ þl¡i ¡r¡ t t i i l iÍ'J í'tit rù (oþ k')7' 1.{r,J/fii)il r.(ì¡;.

YlYlli Ullîîl
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1 1. Feb, 2022

NOFV

1

Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionve

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..SV.Q9..L..ltçlSenw..a.lde.LNefrtç..d.eg

Y..e. re ! n ç - /- d er.Ç.ç. sp. !!ç-ch-a.f 0,

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen uber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .2..0-1.0,?9:t.ç,

Qelqn..Vertng.Sgþ..ç.c.f/.U.ç.sJ mit dem Stadioneigentümer lnhaþer des Hausrechts im
stadion !l{çr.ner.:çeç!enþ!n.C.er..-S!.e.disn.(lV.ame.C.e..ç..SfeCi.o.r.ç./ d.e..r.P.lp!zanlps.ç)

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

2

3

5.

l"t l2l
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X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wír um jeweilige Zu-
se nd u ng des Hausrc chtsb e ¡e i ch s a n si ch e rh e it@,Ð F B. de)

U ntersch rifte n de r vertretungsbe rechtigte n Pe rsone n llt. aktuel le m Ve rei nsresiste ra uszuEl :

/
¿r, 2

?,e &i';ú^l) Q"u^
Name, Vorname (in Druckschrift)

Untersc

FSV 63 Luckenwalde e.V.

Geschäftsstelle

Str¡íle des Friedens 42

Stempel:
14943 Lucken\^/altle' info@fsv63-luckenwalde.de

5t.'Nr. 050/l 42l00578

,/ln/&, ilt* /Ç / ¿L

fJiifË ,tuU"Ðe Yaa ãs;o('^/ )

eüþ,)

4
Ort, Datum

ivk
Name rname (in rift)

rschrift
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadio

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') VfB Germania Halberstadt e.V. /
Germania Halberstadt GmbH,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fur die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 08.02.2022
mit dem Stadioneigenttrmer lnhaber des Hausrechts im Stadion F..t:iedenSstadjp-n--H-al:

þ..e..r:pladt.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

3.

4.

5 Die in dieser Erklärung enthaltenen'Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

l1l2l
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Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions lichen
nicht hat.

Unterschriften der vertretungsberechti4en Personen (lt. aktuellem Vereinsregisterauszus):

H a I b e rstad t, 08.02.2022 Ha I berstad t, 08.02.2022

Ort, Datu Ort, Datum

Fra Kappe, Marlen

Name, n Druckschrift)

Unterschrift U

.M\ lrfB Gcrrnuin llalberstadt

W"",;îlllliii.ïi[îf,fi
c o¡g¿t 614945 ÀÉS 0l',l¿¡ s68584 ;._, ; t:.:;\IlÌ,\ þlAt-BEll$] AD í' ,j,

$ pi r çnï -* b orqr- v l'¡¡e g 79. 31320H:;¡!l:::rstaiii
Stempel: .1 tr: a) /1 ¿ /)r!

li !i'i'¡) )
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